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UVZ-Nr. " " ' " / 2025
vom 07. 10.2025

Bescheini un nach 181 Abs. 1 Satz 2AktG

Aufgrund § 181 des Gesetzes betreffend die Aktiengesellschaften
bescheinige ich hiermit, dass der nachstehend aufgeführte Wortlaut
den Gesellschaftsvertrag der Firma

UMT United Mobility Technology AG

mit dem Sitz in München

wiedergibt, wie er sich nach dem Beschluss des Aufsichtsrates vom
01. 10.2025 über die Änderung der Satzung nach der Ausgabe von

Bezugsaktien auf der Grundlage des Beschlusses der Haupt-

Versammlung zur diesamtlichen Urkunde 05. 12. 2023, UVZ-Nr.
1416/2023, darstellt und dass die unveränderten Bestimmungen mit
dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen

Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen

München, den 7. Oktober 2025
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ans-Herbert Szymanski, Leitender Regierungs-

direkter a. D., amtlich bestellter Vertreter der Notarin

Susanne Pöllmann in München
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UMT United Mobility Technology AG, RA Bezugsaktien/bü



SATZUNG

der

UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG

l. All emeine Bestimmun en

§ 1 Firma, Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet: UMT United Mobility Technology AG.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

§ 2 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 3 Dauer der Gesellschaft

Die Dauer des Unternehmens ist nicht auf bestimmte Zeit beschränkt.

§ 4 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist:

1. Geaenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere der
Erwer:b"idie"Veraußerung7das Halten und" Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die
insbesondere im'Technoro gie- und Dienstleistungsbereich sow'ie verwandten 

^ 

Bereichen _tätig sind,

deren''Ziusalmmenfassungu^ter einheitlicher Leitung sowie die Beratung von Unternehmen und die

Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen.

2. Die Gesellschaft kann in den in Abs. 1 genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden,
insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen.

3. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs-^und
Gemeinschaftsunternehmen auszuüben sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge mit,
Gesellschaften abzuschließen.

4. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung in Anspruch nehmen sowie
Garantien und Bürgschaften für'Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen.

5. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des
Unte'me'hm"enru nmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie ist ferner im ln-und_
berec htigt; Zweigniederfa'ssungen zu'gründen, ^

'zu^erwaeriben'odersic'h anwiesen zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu_übernehmen
Sduerusich a^fdieVerwaTtung der Beteiligung zu beschranken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise

in verbundene Unternehmen ausgliedern.

§ 5 Bekanntmachungen

1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronische^Bundesanzeiger oder in einem
spater alsPflichtveröffentlichungsmedium an dessen Stelle tretenden Medium.
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2. Soweit die Bekanntmachungen nicht nach Gesetz oder ̂ Satzung m^den^GeseHschaftsblatte^n
wröffe'ntiichtwerden müssen, können sie durch Einstellung in die Internet-HomepagederGesellscha^,
d^'rchceiln'geschriebe'nen"Brief oder'-'sofern der Aktionär der Gesellschaft zu diesem Zweck seine E-

Mail Adresse mitgeteilt hat - per E-Mail erfolgen.

II. Grundka ital und Aktien

§ 6 Höhe und Einteilung des Grundkapitals

1. Das Grundkapital der Gesellschaft betragt EUR 2. 454. 274, - (in Worten: zwei Millionen
vierhundertvierundfünfzigtausend zweihundertvierundsiebzig Euro)

2. Es ist eingeteilt in 2.454.274 Stückaktien.

3. Sämtliche Aktien lauten auf den Inhaber.

4. Die Form von Aktienurkunden setzt der Vorstand mit Zustimmung des^Aufsichtsratesfest.^Es können
Sammeru rkunde'nausgegeben werden. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Aktien

ist ausgeschlossen.

5. Die Gesellschaft kann Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine ausgeben. Für diese gilt Ziffer 4
entsprechend.

§ 7 Genehmigtes Kapital

1. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 04. 12. 2028 das^Gmndkapital
de!:'G'esel'lschaft einmal ode'r in Teilbeträgen'mehrmals um bis_zu insgesamt 2.645^28^0 Euro^durch

"n'eu'erau'fdenlnhaber lautender'Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen

r2023/iyD ie neuen Aktien sind ab'dem Beginn des Geschäftsjahres^ in dem ^sie
auSea'e^n'werd'enTgewinnbe'rechtigt Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht^mzuraume^Die
^eu^naÄktieln"können'auch"von einem vom Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung

übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen,

1. zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, ^ , _,__..___ ^.. __.. _„ A, /^„ f„^„
'2. bei'K'api'teierhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuenAktien^fü^d

dasBe'zugsrechfa'u'sgelc^ossen wird "den Börsenkurs der bereits börsennotierten Aktien n;cht
wesentTi^"untersch~rertet'und'die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien

msaesamt 10'%"des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt
Wiraksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung
au'f'dieGrenze'vo'n'IO % des Gmndkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen_die, unte,r

in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs^
Satz"a41AktG~ ausgegeben oder veräußert wurden. Auf die Be9renzun9^auf_ 10^%„ de£

Fst^elhalb'auch die Veräußerung eigener Aktien^ anzurechnen, wenn ̂die
'aufgru'nd'~einer7m Zeitpunkt des wlrksamwerdens des genehmigten_Kaj)ita;s

rEurmaäc'ht3'ung"zur Veräußerung eigener Aktien_unter Bezugsrechtsausschl^serfdgt^;
3. ^enrdi'e^Kapitele;3rhö^ung gegen Sacheinlage(n) zum Zwecke des Erwerbs vonuntem^ehm^
" Ünternehm^steiien"""oder^ Beteiligungen ' an Unternehmen oder sonstigen

4. sowei>taein'^riterdeir~nich'ti Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sichergestellt ist,

dass'den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt w^ird: ^ ^ ^ ^
5. wen"n'die KapitaFerhöhung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des ̂AufsicMsratsJen^we^re^^alt ^
^tie^rue^eu und" dFe''Bedingungen''der A'^^^ sowie ,/die. _weleren &„nzelheiten ^
S^Eru^g Toun Tapi^erhSgen'aus'^^
^ufei'chutsrat'^irduermä^tigt"dieFasrungder Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung

Satzung der UMT UnitedM^^ec^g^^^^^^^



der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2023/l^od^r _nach_Ablauf der
Bmachtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/1 anzupassen.
2. Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 529. 085,00 durch Ausgabe von^bis^u529^085^uf
denhhabeMautendennennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital_2023/l);_Das

l 2023/1 dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung
der" orsdentiicrhen'Hauptversammlung vom 05. 12.2023 gemäß TOP 7 gewährt werclen. Die been gte

l wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihren
Re^Mzum'Bez^gvon Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe^Akt^rfolgtj^weite
zu'demAusoabebetrag, der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 05. 12. 2023 gemäß TOP^7 lit
a)" ccTal's"AJsübungs'preis-festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 AktG bleibet unberührt. _Die^euen Aktien
^indw/für~iedes~Gelchäftsjah^gewinnberechtigt,'für das die ordentliche Hauptversammlung zum

'de'r~Ai7sg'abe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen^hat_De_r
Vo'rltan'd ist'ermäc'hligt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten^ der bedingten
Kapitale'rhohung und'ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand selbst betroffen ist,
Aufsichtsrat allein ermächtigt.

3. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 191. 154, 00 durch Ausgabe vo,nins9esam^b,is
zu"l9"1. T54"neuen~auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2^023/11).
Die'bedingte "Kapitaierhöhung dient der Gewährung von auf den lnhaber lautenden_s^-ICI<aktiel^bei

'von"0ptions-' bzw" Wandlungsrechten oder bei Erfüllung entsprechender Options-bzw^
i oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle

deTzThl'u'ng des'fällige'n Geldbetrags~Stückaktien der Gesellschaft zu gewahren, ^
tions-~"^)de7 Wandetanleihen, " Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen ^(bzw.^

Kombinationen diese7lnstrumente, 'nachfolgend zusammen die „Schuldverschreibungen"), die aufgrund
des Ermachtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 05. Dezember 2023^^s._zu;m_, 04;
Dezember 2028 von der Gesellschaft oder durch ein Unternehmen, an dem die'
oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, begeben werden.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreises.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen gemäß dem
irmachtigTingsbeschuss de!r Hauptversammlung vom 05. Dezember 2023__und . nur_]l,1soweit
durchzu'föhren"wie von Options- bzw. WandTungsrechten Gebrauch gemacht wird ode^z_u^

itionsausubunfl'bzw. Wandlung verpflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung
zu'r'Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen oder wie diej3esellschaftein^ Wahlrecht ausüb^^
oder''teilwets~e anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu liefern
soweit'nicht'ein Barausgleich gewährt oder'eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 7 Abs. 3 der Satzung entsprechend deneweiligen Ausnutzun_gdes
Bedingten "Ka'pitals 2023 anzupassen sowie alle sonst damit in Zusammenhang
Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

III. Vorstand

§ 8 Zusammensetzung

1. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Dies gilt auch im Falle
des § 76 Abs. 2 Satz 2 AktG.

Die Bestimmung der Anzahl der Vorstandsmitglieder, der Abschluss derAnstellungsverträge sowie der
Widerruf der Bestellung erfolgt durch den Aufsichtsrat.

2. Der Aufsichtsrat kann, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, ein Vorstandsmitglied zum
Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstandes bestellen.

3. Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt auf die Dauer von höchstens fünf Jahren: Eine
Wiederbestellung ist möglich.
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§ 9 Vertretung

1 Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des
Vorstands'gemeinsamode7durch ein Mitglied des Vorstands in die Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.

2. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein.

3. Die Gesellschaft wird, sollten mehrere Vorstandsmitglieder bestelle sei n, auch dann durch ein
Vorstandsmit'glied'allein vertreten, wenn diesem vom Aufsichtsrat die Befu9nis zur, Altei^ve^re^n.9
erteilt'"ist*Derw 'Aufsichtsrat kann jedes Vorstandsmitglied von den Beschränkungen des §1

den Fall der Mehn/ertretung ganz oder teilweise befreien.

§ 10 Geschäftsführung, Geschäftsordnung, Beschlussfassung

1. Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung.

2. Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen.
De7Aufsrchtsrat kann darüber hinaus bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner
Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

3. Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine Geschäftsordnung erlassen, die er jederzeit abändern
oder aufheben kann.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung
teiine'hmenden'M'itglieder'des Vorstandes. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag.

IV. Aufsichtsrat

§ 11 Zusammensetzung, Wahl von Ersatzmitgliedern, Ausschüsse

1. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
zusammen.

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für die zeit j)is , zu/, Beendj9un_9„ ^^
t, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der

Amtszeit'beschließt;"hierbei'wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.
Die~HauDltversammiung kann bei der Wahl des Aufsichtsrates eine kürzere Amtsdauer für einzelne
Aufsichteratsmrt glieder oder für den Gesamtaufsichtsrat bestimmen. Die Wiederwahl in den Aufsichtsrat

ist zulässig.

3. Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt werden.^ Tritt ein
Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt seine Amtszeit mit.
Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

4. Scheidet ein Mitglied aus dem Aufsichtsrat aus, ohne dass für diesesein Ersatzaufsichtsrat_smit9liecl
besteliri st"so'ist die erforderliche Ergänzung gemäß den gesetzlichen Regelungen einzuleiten.

§ 12 Abberufung und Niederlegung des Amtes

1. Jedes von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied kann von djeser^m^ einer
3/,-Meh^heitvor Äblauf'der Amtszeit abberufen werden, soweit dafür ein wichtiger Grund vorliegt.

2. Die Abberufung aus wichtigem Grund durch das Gericht erfolgt im Rahmen der gesetzlichen
Regelungen.

3. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt auch ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes^unter
Ein^ng'einer" ernmonatigen'künd^ungsfrist durch eine an den'Vorstand zu richtende schriftliche

Erklärung niederlegen.
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§ 13 Vorsitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat wählt für eine Amtszeit unmittelbar nach der Hauptversammlung^m^der^dje
Äuf^htsratsmi'tgiieder" der "Aktionäre gewählt werden, in einer ̂ hne__besondere Einberufung
stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

2. Der Stellvertreter wird an Stelle des Vorsitzenden tätig, wenn dieser verhindert ist.

3. Scheidet einer der Vorgenannten während der Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich aus
seiner'Mitte einen Ersatz'für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen zu wählen.

§ 14 Einberufung und Beschlussfassung

1. Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal im^Kalenderhalbjahr,
w'enn'dieGeseN'schaftbörsennotiert ist, zweimal im Kalenderhalbjahr eine Sitzung abhalten.

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom_Vorsitzenden oder; wenn dieser verhi^dert, lst^vor;
sei^em'Steliv^rtreter'unter'Angabe der einzelnen Tagesordnungspunkte^inberufen^Dte Ei^adungsj
'wter' Ehhalt'unre iner 'Frist "v^n'zweT Wochen erfolgen und kann sch. rifthch: mün^chLflms.ch^
fernTnündli^hrt'de"gra1risch"oder'per'E-Mail erfolgen" In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist

angemessen verkürzt werden.

3. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem
Stellvertreter, geleitet.

4, Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei der Mitglieder an der„BeschkJss_fassu, n9
teihehmen"ieI'der''Feststellung dei'Beschlussfähigkeit werden Aufsichtsratsmitglieder, die
Stimme enthalten, mitgezählt.

5. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen Sefasst. ^ Auf^ Anordnung_^des
Aufsi^htsuratsvorettze"n"denkonnen~B^^^^
ode7'Der"^Mail l'gefasstwe'rden. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftliche
^da^en^itglSrn'zuget'eilt. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die Regelungen
über Beschlüsse entsprechend.

6. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen dadurch teilnehmen^dass sied^ch
ande7eA^ufs^hts7atsmitgire dersoch7ft^ überreichen oder sich durch andere schriftlich

bevollmächtigte Aufsichtsratsmitglieder vertreten lassen.

7. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der, in,der Einlad^n9„^
enth'aTte^war7sTn^zuiässi'g"wenn kein'Mttglied des Aufsichtsrats der Beschlussfassungwide_rsprich^
Abwesenden' AufsichtsratsmTtgliedern ist in emem solchen Fall Gelegenheit zu geben,_bin_nen_eme^wm
S^S'nde'n 'fe"stzusetzendeno"Fnst'' der Beschlussfassung nachträgtich_zuwider^pr^hen^d^^
Stimme "abzugeben"Der Beschluss wird erst wirksam, wenn abwesende
innerhalb der Frist nicht widersprochen oder abstimmt haben.

8. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der_ abgegebener Stimme^
Soweit S''gesetzlich' andere" Mehrheiten vorgeschrieben . sind. ^Stimmentha^ng^gi^n^ht^al^
SIabgabe'BeTstimmengte^heit gibt die Stimme_des^Vorsiteenden den A^s^9,̂ ^i^^
tel''wS^N^mT'der "Vor sitzende'' an der Abstimmung 

^ 
n'ch^te^^s^^g^ diejt^,meje^s

S^lSSers'den'Ausschlag"'Bei'schriftlicher, femschriftlfcher, fernmündlicher, telegrafischer oder
Stimmabgabe per E-Mail gelten die Bestimmungen entsprechend.

9. Sofern derAufsichtsratim Rahmen der gesetzlichen Reg^ungen^s^e^^M^^u^^^
fln^d'i'e^orsteh'enden" Regelungen ents'prechende Anwendur,g^f^e Besc^sse^^s^s^
^'i^eruMaß^bel,ldassI andTe Stelle des Vorsitzenden des Aufe^^^^^
A'us^huTs';^sTze7de"b"zw^seTnSteNvertreterTreten, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften
entgegenstehen.

10. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die von
Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist.
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11 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist befugt, Erklärungen des Aufsichtsrats, die zur Durchführung der
Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlich sind, in dessen Namen abzugeben.

§ 15 Aufgaben und Befugnisse

1. Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm nach dem Gesetz, dieser Satzung oder in
sonstiger Weise zugewiesen sind.

2. Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der
Bestimmungen dieser Satzung selbst eine Geschäftsordnung geben.

3. Der ständige Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesonciere9_e9enüber Gerichten oder
Behörden sowie gegenüber dem Vorstand ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates.

4. Dem Vorstand gegenüber wird die Gesellschaft durch den Aufsichts rat vertreten.
5. Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, soweit diese nur die Fassung
der Satzung betreffen.

§ 16 Vergütung und Auslagenersatz

Die Mitalieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ;ihrer Zugehörigkeit zum
AufsichtsraTeine'Aufwandsentschadigung, die durch die Hauptversammlung festgesetzt wird.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre
Vergütung'und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer.

V. Hau tversammlun

§ 17 Ort und Einberufung

1. Die Hauptversammlung wird in der gesetzlich vorgesehenen Fällen durch den v,orst_andode_r_wenn
das"WoM"5e7GesellschIft"es erfordert durch den "Aufsichtsrat einberufen. Für Form und Frist
Einberufung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

2. Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand__und^Aufeic^^^^
GewfnGnanwenrdun'g'undi-'soweit~erforderlich - über die Feststellung des^Jahresabschlusses^sch^eßt
(oSe'ntirche^Haup^ersammlung^'muss innerhalb von 8 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres

stattfinden.

3. Die Einberufung ist dabei mindestens 30 Tage vor dem Tage, bis zudessenAblaufsich^eA^
anm'elden"müssean, '"zu7e'Töffentlichen.~ Dabei^werden der Tag der Veröffentlichung und der Tag der
Hauptversammlung nicht mitgerechnet.

4. Die Hauptversammlung kann außer am Sitz der Gesellschaft auch am Sitz einer deutschen
Wertpapierbörse abgehalten werden.

5. Sind alle Aktionäre erschiene^ oder vertreten^ kann _die^H^ptve^am^lu^g ̂ Nu^^
Einha(tung"von "Frist-'und Formerfordernissen fassen, soweit kein Aktionär der
widerspricht.

6. Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft einberufen werden, wie es im Interesse der
Gesellschaft erforderlich erscheint.

§ 18 Teilnahmerecht und Stimmrecht

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und_zur Ausübung des_StimmrecMs^n^ny^je^n
Ak£nare"bearechctig't: dFe sic"h'mindestens~sech^vo^jj^^^ Tnex;forrmFi(n§12d6ubnaBGzB)r
^lldue'u°t'sc^rv'oldeirl'engli'scher"Sprache bei 

^ 

der "Gesellschaft ode^ei^r^^^e^Bnlad^^^
Hauup^eTsacmmi'u<ncg bezieh n'eten'Stelle anmelden und den Nachweis der Berechtigung gemäß Satz 5
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bis 8 erbringen. Die Anmeldung kann auch per Telefax oder per E-Mail übermittdtwe,rde^^^ dres
rn"der'Einb^r'ufung~bestimmt wird. Der Tag'des Zugangs der Anmeldung ^tnicM m teu rechnen^ Dei
Vors tand "is't'berechtigt, diese Frist in der Einberufung zu verkürzen.

^ 

Die Aktionäre müssen^
~zur~T-eilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrec

n'achwei^en'3 Dazu'bedarf" es'eines in Textform (§ 126b BGB) erstellten Nachweises _ ihres
A'nteilsbesi'tzes'durch'das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitutjn deutscher
enalischer"Sprache. Der Nachweis hat sich auf den Geschaftsschluss des^ 22. ^Tage^vor^(

"zu'beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten
Adresse'spätestens an dem Tag, bis zu dem die Anmeldung gemäß Satz 1 zuerfolgenha\, zu9e^en,
Der"Tag des'Zugangs des Nachweises ist nicht mitzurechnen. Der Vorstand ist berechtigt, diese
in der Einberufung zu verkürzen.

2. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

3. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Erteilung und Widerruf der Vol lmacht
bedürfe'n "ebenso "wieder'Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der^Gesellschaft der
T26b"BGB)7 Vollmachten können auch auf einem von der Gesellschaft naher zu

etektronischen'Weg erteilt werden: die Einzelheiten werden in derjinberufungbekanntjema^
§':135AktG"bleibt'un'berührt. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die i
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

4. Das Stimmrecht beginnt, wenn auf die Aktie die gesetzliche Mindesteinlage geleistet ist.
5. Bei Fristen und Terminen für den letzten Anmeldetag oder den Nachweis des Aktienbesitzes, die von

l'der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen^
ITne Verlegung "von einem Sonntag, einem Sonnabend oder _einem Feiertag auf^ einen^
vorausgeh'enden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187
Bürgerlichen Gesetzbuches sind nicht entsprechend anzuwenden.

6. Der Vorstand wird ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen.

7. Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestimmen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne
Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einz<
ih're'r''Rechte~ ganz oder teilweise im Wege elektronischer'Kommunikation ausüben können; dabei
er auch die Einzelheiten des Verfahrens festlegen.

8. Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestimmen, dass Aktionäre ̂ ihre Stimmen auch ohne^an^der
VersammTung'teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation, d. h. per Briefwahl,
abgeben dürfen; dabei darf er auch die Einzelheiten des Verfahrens festlegen.
9. Wenn der Vorstand von einer oder mehreren Ermächtigungen gemäß Absatz 3, 6,J, oder 8 Gebrauch
macht. 'sind die aufgrund der Ermächtigung getroffenen Regelungen in der Einberufung anzugeben.

§ 19 Vorsitz in der Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates geleitet; . lm, Fa"e_seiner
Ve^i'ndemngwi'rd der Vorsitzende der Hauptversammlung durch Beschtuss des Aufsichtsrats gewählt.
Wählbar sind sowohl Mitglieder des Aufsichtsrats als auch Dritte.

2. Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung _und bestimmt ̂ die ̂ Reihenfolge^^der
; und derWertbeiträge sowie Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen

Der'^e7han^u^g2s'leite7k7nn das Frage- und Rederecht der an der HauPtyersamm^n^heh^^^^^^
Aktionäre"und"Aoktionarsvertreterze^^^ angemessen beschränken. Er ist insbesonderebe;echti9t',zu

^n^d^HYuptversammlung oder während des Veriaufs einen zeitlich, an9emessene„n„^me^^
^ ganzen'H^uptver'sammkjn'gsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder einzelne Rede-oder

Fragebeiträge zu setzen.

3. Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, alle Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen^^ie fu^eine
sac^ere^hte"BehandTungderVer-sammlungsgegenstande^ngem^^^^^
^''^amm^ngslelter^e'ReYne^^^^
^nzel^7AktiounaTe^zeitlich" angemessen'beschränken, diesen das Wort ente^hen^ oder einzelne

Aktion'ä're des'Saales-verweisen''Die Geschäftsordnung kann dazu Näheres bestimmen.
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4. Unbeschadet von § 18 Abs. 6 bis 9 ist der Versammlungsleiter stets berechtigt, die Bild- und
Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen.

§ 20 Beschlussfassung

1. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stiinmen
gefa'sst"soweit''nicht nach zwingenden'gesetzlichen Vorschriften eine größere Stimmenmehrheit
erforderlich ist.

2. Im Falle der Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

3. Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht wird, findet eme
Stichwahl~zwischen den'beiden Personen statt, die die höchsten Stimmzahlen erhalten haben.
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

4. Über den Verlauf der Hauptversammlung und die gefassten Beschlüsse wird eine Niederschrift nach
den gesetzlichen Regelungen aufgenommen.

§ 21 Aufgaben und Befugnisse der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung beschließt über

die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates,

die Wahl des Abschlussprüfers,

die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns,

und in den vom Gesetz zwingend vorgeschriebenen Fällen über die Feststellung des
Jahresabschlusses.

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendu

§ 22 Jahresabschluss

1. Der Vorstand hat, sofern es gesetzlich vorgeschrieben ist, innerhalb der gesetzlichen Frist für das
"Geschäftsjahr die"Jahresbilanz~und die Gewinn- und. verlustrechnung^ und^Anhang

"sowie den Lagebericht aufzustellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen
Ents'prechendes gilt für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht Zugleich hat i
demr'Aufsicht~srafden~Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des
Bilanzgewinns machen will.

2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung
derB il'anzgewinns zu' pVüfen und gegebenenfalls zum Ergebnis^der Prüfung desjahresabsc^usse^
durch'den'Abschlussprufer Stellung zu nehmen sowie über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlic^an
dre "Hauptversammlung zu berichten. Entsprechendes gilt für den Konzernabschlu,ss

t'. 'ir'hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen vom
Vorstand7ugegangensind; dem Vorstand zuzustellen. Billigt derAufsichtsratdenJahresabschluss, so
isFdieser festgestellt. Anderenfalls stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest.

3. Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates hat^der^Vorstan_d die^o^dent^
"einzuberufen. Der Jahresabschluss, ein von Aufsichtsrat nach § 325_

o<i^terEinz3schliuss"der~ Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates^un_d_der_Yorschlag des
%3ds^'fü7'Te"IIVe'rwenidung "des Bilanzgewinnes sowie der Konzernabschluss,

_ 

der

KOT^mlagebericht"und'"dei:"Berrcht "des Aufsichtsrats hierüber^sind^on^ de^Bnberu,fun?„der
Ha'uptvers^mmiung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen.
4. Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des^Jahresabschlusses_den
Jahvresüb"erschuss,'der~nachÄbzug'derin die gesetzliche_Rücklage^inzusteHend^
VoerluTt^rtrage7verbleibt', ''zium'Te11 oder ganz'in andere Gewinnrucklagen einzustellen. Die Einstellung
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eines größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulassl9-,. soweit die anderen
Gewin^rucklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden.

VII. Sonst! es

§ 23 Abschlagszahlung

Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des_Aufsichtsrates im^Rahm^en
von"§"59~Al<tG'eine-Abschlagsdividende auf den voraussichtlichen Gewinn an die Aktionäre
ausschütten.

§ 24 Liquidation

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird deren Abwicklung nach den gesetzlichen Regelungen
vollzogen.

§ 25 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die WirksamkeFt der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Beteiligten werden
der'unwlrksamen Bestimmungen diejenige wirksame Bestimmung vereinbaren, die dem wirtschaftlichen
Gehalt der unwirksamen am nächsten kommt.
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